
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 29. Januar 1986 

347. Nutzungsplanung Bachs (Änderung) 
Die Gemeinde Bachs besitzt eine mit RRB Nr. 2482/1984 genehmigte 
Nutzungsplanung. Die Gemeindeversammlung Bachs vom 23. Septem-
ber 1985 beschloss die Änderung der Art. 8 und 11 der Bauordnung. 

Gemäss Zeugnissen der Bezirksratskanzlei Dielsdorf vom 26. Novem-
ber 1985 und der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 27. Novem-
ber 1985 sind gegen diesen Beschluss keine Rechtsmittel eingelegt wor-
den. Der Gemeinderat Bachs ersucht deshalb mit Schreiben vom 2. De-
zember 1985 um die Genehmigung der Vorlage. 

Die Änderungen betreffen die Ausnützungsziffern und die Gebäude-
länge und sind recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Bachs vom 23. Septem-
ber 1985 betreffend Änderung der Art. 8 und 11 der Bauordnung wird 
genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Bachs wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I dieses 
Beschlusses gemäss § 6 lit. a PBG öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Bachs, 8164 Bachs (unter Rück-
sendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars 
der Bauordnungsänderung), die Baurekurskommission I, das Verwal-
tungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 29. Januar 1986 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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